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SRL Trittschalldämmmatte  
 

 
 

 

Trittschalldämmung für Laminat und Parkett 

 
Dauerelastische Gehschall- und Akustikmatte aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbinde-
mittel für die schwimmende Verlegung von Laminat- und Parkettböden. Rollen einseitig mit Alu 
bedampfter PET-Folie und längsseitiger ca. 25cm Folienüberstand zur Überlappung. 
 
Produktdaten 

 

Eigenschaft Wert Norm 

Bezeichnung SRL Trittschalldämmmatte   

Länge 10.00 m  

Breite 1.00 m  

Dicke ca. 2.8 mm (+/- 0.1 mm)  

Gewicht 2.80 kg/m² (+/- 0.1 kg/m²)  

Trittschallreduzierung bis 19 dB DIN EN ISO 140-8 

Wärmedurchlasswiderstand 0.032 m²K/W  

Brandklasse B3 DIN 4102 

s-Wert > 100 m  

Emissionen geruchsneutral  

Ökologie 
 
 
 

Produkt ist ökologisch unbedenklich und benötigt keine besonderen 
Arbeitsschutzmassnahmen. 
Ohne FCKW, Weichmacher, Asbest, Formaldehyd, Cadmium, 
Schwermetalle oder Halogene 

 
 

Verlegung 

Die SRL Trittschalldämmmatte wird mit der Alu bedampften PET-Folie nach unten, quer zur Ver-
legerichtung des Oberbelages verlegt. Die Bahnen Stoss an Stoss verlegen und mit 25 cm 
Folienüberstand überlappen. Nur für schwimmende Verlegung geeignet.   
 

 

 

 

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf 
unseren derzeitigen Kenntnisstand und der technischen Entwicklung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen 
und Weiterentwicklungen vorbehalten.  Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine 
Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch 
aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck 
zu prüfen.  


